jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Niederosterreich 1993/06/29
Senat-ZT-93-026

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 29.06.1993

Rechtssatz
Eine stichprobenartige Uberpriifung der Einhaltung von Weisungen und Kontrolle der Baustelle alleine genligt den

Anforderungen fur ein wirksames Kontrollsystem nicht.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 1993/06/29 Senat-ZT-93-026
	JUSLINE Entscheidung


